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Vorhaben: 3. Änderung des Teil-Flächennutzungs-

planes Pömmelte der Stadt Barby 

Stadt: Barby  

Landkreis:   Salzlandkreis 

Vorgelegte Unterlagen:    Vorentwurf (Stand: 28.11.2023, erarbeitet  

   vom Büro für Raumplanung Perk) 

Hier: Landesplanerische Stellungnahme gem. § 13 Abs. 2 Landesent-   

         wicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) 

 

 

Planungsanlass der 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes 

Pömmelte ist das Bauvorhaben der Solarpark Pömmelte GmbH. Mit der 

Flächennutzungsplanänderung wird das Planvorhaben zur Errichtung und 

zum Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (PVFA) zur 

Stromerzeugung aus Solarenergie bauplanungsrechtlich vorbereitet.  Im 

Parallelverfahren wird für das Plangebiet der Bebauungsplan Nr. 01/2021 

Sondergebiet Erneuerbare Energien „Klimapark Pömmelte“ der Stadt 

Barby aufgestellt. 

Der Änderungsbereich hat eine Fläche von ca. 4,61 ha. 
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 Landesplanerische Feststellung 

 

Das beantragte raumbedeutsame Vorhaben, Vorentwurf der 3. Änderung des 

Teilflächennutzungsplanes Pömmelte der Stadt Barby, ist mit den Zielen der Raumordnung 

vereinbar. 

 

 Begründung der Raumbedeutsamkeit 

 

Gemäß § 3 Nr. 6 Raumordnungsgesetz (ROG) sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 

Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch die 

Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes 

beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel. 

 

Das Vorhaben ist aufgrund der räumlichen Ausdehnung, der geplanten Festsetzungen und den 

damit verbundenen möglichen Auswirkungen auf die für den betroffenen Bereich planerisch 

gesicherten Raumfunktionen als raumbedeutsam im Sinne von raumbeanspruchend und 

raumbeeinflussend einzustufen. 

 

 Begründung der landesplanerischen Feststellung 

 

Die Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus dem Landesentwicklungsplan 2010 des 

Landes Sachsen-Anhalt (LEP-LSA 2010) und dem Regionalen Entwicklungsplan für die 

Planungsregion Magdeburg (REP MD). Laut der Überleitungsvorschrift in § 2 der Verordnung über 

den Landesentwicklungsplan 2010 gelten die Regionalen Entwicklungspläne für die 

Planungsregionen fort, soweit sie den in der Verordnung festgelegten Zielen der Raumordnung 

nicht widersprechen.  

 

Gem. LEP-LSA  2010, Z 115, sind PVFA in der Regel raumbedeutsam und bedürfen vor ihrer 

Genehmigung einer landesplanerischen Abstimmung. Dabei ist insbesondere ihre Wirkung auf das 

Landschaftsbild, den Naturhaushalt und die baubedingte Störung des Bodenhaushalts zu prüfen. 

PVFA sollen vorrangig auf bereits versiegelten oder Konversionsflächen errichtet werden (LEP-

LSA 2010, G 84). Die Errichtung von PVFA auf landwirtschaftlich genutzter Fläche sollte 

weitestgehend vermieden werden (LEP-LSA 2010, G 85).  

 

In der Begründung (LEP-LSA 2010, S. 107) steht, dass für PVFA Raum in Anspruch genommen 

wird, welcher in Abhängigkeit der Anlagentypen (Solarbäume oder Ständer) und der installierten 

Leistung (i. d. R. > 1 MW) mit einer erkennbaren Flächenrelevanz > 3 ha und ggf. Höhenrelevanz 
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bei Solarbäumen eine Prüfungswürdigkeit im Einzelfall aufweist. Eine flächenhafte Installation von 

PVFA hat deutliche Auswirkungen auf die Freiraumnutzung hinsichtlich Versiegelung, 

Bodenveränderung, Flächenzerschneidung und die Veränderung des Landschaftsbildes.  

 

Betriebsbedingt können Lichtreflektionen durch Solarmodule auftreten. Aus diesem Grund ist bei 

Vorhaben zur Errichtung von PVFA eine landesplanerische Abstimmung unerlässlich, in der die 

Auswirkungen auf den Raum zu prüfen sind. 

 

Wie in den Unterlagen zum Vorentwurf dargelegt, wird die PVFA auf einer Konversionsfläche 

errichtet. Damit wird dem Grundsatz 84 des LEP-LSA 2010 Rechnung getragen. 

 

Durch die Stadt Barby wurde ein gesamträumliches Konzept für die Nutzung Erneuerbarer 

Energien erarbeitet. Es wurde die o. g. Änderungsfläche untersucht und im Ergebnis als 

Entwicklungsfläche für PVFA aufgenommen. 

 

Mit Schreiben vom 19.01.2023 gab die oberste Landesentwicklungsbehörde zum Entwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 01/2021 Sondergebiet Erneuerbare Energien „Klimapark Pömmelte“ eine 

landesplanerische Stellungnahme ab, in der ebenfalls festgestellt wurde, dass das Vorhaben mit 

den Zielen der Raumordnung vereinbar ist. 

 

Als oberste Landesentwicklungsbehörde stelle ich fest, dass der Vorentwurf der 3. Änderung des 

Teilflächennutzungsplanes Pömmelte der Stadt Barby nicht im Widerspruch zu den Zielen der 

Raumordnung steht. 

 

Hinweis: 

 

Die Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg ist in Bezug auf die in 

Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung als sonstige Erfordernisse der Raumordnung 

gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG als Träger öffentlicher Belange für die Abgabe der Stellungnahme 

zuständig und zu beteiligen. 

 

 Rechtswirkung 

 

Ich verweise auf die Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung gemäß § 4 ROG. 
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 Hinweise aus dem Raumordnungskataster 

 

Die oberste Landesentwicklungsbehörde führt entsprechend § 16 Abs. 1 LEntwG LSA das Raum-

ordnungskataster (ROK) des Landes Sachsen-Anhalt und weist die raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen aller Ebenen und Bereiche im Land Sachsen-Anhalt nach. Auf Antrag stellen wir 

Ihnen gern die Inhalte des ROK für die Planung und Maßnahme bereit. Als Ansprechpartnerin steht 

Ihnen Frau Hartmann (Tel.: 0345-6912 801) zur Verfügung. Die Abgabe der Daten erfolgt kostenfrei 

in digitaler Form (Shape-Format, amtlichen Koordinatensystem ETRS 89 UTM/ sechsstelliger 

Rechtswert). 

 

 Hinweis zur Datensicherung 

 

Die Erfassung aller in Kraft gesetzten Bauleitpläne und städtebaulichen Satzungen ist u. a. 

Bestandteil des ROK. Ich bitte Sie daher, mich von der Genehmigung/Bekanntmachung der o. g. 

Bauleitpläne und städtebaulichen Satzungen unter Bezug unseres Aktenzeichens im Betreff digital 

an das MID (poststelle-mid@sachsen-anhalt.de) zu informieren. 

 

 

Mit dieser Stellungnahme wird den vorgeschriebenen Genehmigungs- und Zulassungsverfahren 

nicht vorgegriffen und es werden weder öffentlich-rechtliche noch privatrechtliche Zustimmungen 

und Gestattungen erteilt.  

 

Im Auftrag 

 

                                                                                                                                                                                  

Weberling 

 

Anlage 

Rechtsgrundlagen 

 

Verfügung 

2. 24.2 Li / 28.02.2024  v. A. z. K.     

3. LK Salzlandkreis   per E-Mail z. K. 

4. RPG Magdeburg   per E-Mail z. K. 

5. MID, R 24    z. d. A. 

 

mailto:poststelle-mid@sachsen-anhalt.de
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Manuela Köhler

Von: Scholz, Anja <Anja.Scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de>
Gesendet: Montag, 19. Februar 2024 15:04
An: info@buero-raumplanung.de
Betreff: 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplans Pömmelte der Stadt Barby

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit übersende ich Ihnen die Stellungnahme des Referates 407 zu dem o. g. Teil-Flächennutzungsplan: 
 
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die 3. Änderung des hier benannten Teil-
Flächennutzungsplanes vertritt die Naturschutzbehörde des Salzlandkreises. 
 
Hinweis: 
Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht sind zu beachten. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf § 19 BNatSchG i. V. m. dem Umweltschadensgesetz (vom 10. Mai 2007, BGBl. Teil I S. 
666) sowie auf die §§ 44 und 45 BNatSchG. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 

Scholz 
 
 
-- 
Anja Scholz 
Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Dessauer Straße 70 
06118 Halle (Saale) 
 
Tel.: (0345) 514 2615 
Fax: (0345) 514 2118 
E-Mail: anja.scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de 
Internet: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/ 
 

Sachsen-Anhalt 
#moderndenken 
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Juliane Henze

Von: Freihube, Dietmar <Dietmar.Freihube@lvwa.sachsen-anhalt.de>
Gesendet: Dienstag, 5. März 2024 11:45
An: info@buero-raumplanung.de
Betreff: 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplans Pömmelte der Stadt Barby

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 BauGB 
Hier: Stellungnahme der oberen Immissionsschutzbehörde 
 
 
Vorhaben: 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplans Pömmelte der Stadt Barby 
Stadt: Barby 
Ortsteil: Pömmelte 
Landkreis: Salzlandkreis 
Aktenzeichen: 21101/00-4481/2024.FNP 
Kurzbezeichnung: Barby-4481/2024.FNP-3. Änderung Teil-FNP Pömmelte 
 
 
Mit der 3. Änderung des Teil- Flächennutzungsplans sollen die planerischen Voraussetzungen zur Errichtung 
einer ca. 4,61 ha umfassenden PV- Freiflächenanlage auf der Fläche einer ehemaligen 
Schweinemastanlage ca. 300 Meter westlich des Ortsteils Pömmelte nördlich der L51 geschaffen werden. 
 
Belange der oberen Immissionsschutzbehörde werden vom Grundsatz her nicht berührt. Bei PV- Anlagen 
handelt es sich um immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige Anlagen i.S. der §§ 22 ff. 
Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Zuständig für die Belange des Immissionsschutzes ist die 
untere Immissionsschutzbehörde (Landkreis Salzland). 
 
Eine Ausnahme bilden die Transformatoren ab einer Nennspannung von 1.000 Volt, die als 
Niederfrequenzanlagen in den Anwendungsbereich der Verordnung über elektromagnetische Felder (26. 
BImSchV) fallen. Zuständig ist hier die obere Immissionsschutzbehörde (LVwA Sachsen- Anhalt). 
Schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder können bei Transformatoren von PV-
Freiflächenanlagen jedoch ausgeschlossen werden, da der Einwirkungsbereich mit nur einem Meter um die 
Trafo- Einhausung eng begrenzt ist und somit keine Orte betroffen sind, die zum nicht nur vorübergehenden 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Zur Beurteilung der Geräusche reicht in der Regel die Angabe der 
Schallleistungspegel der Transformatoren aus. 
 
 
Dietmar Freihube 
Referat Immissionsschutz 
 
 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Dessauer Straße 70 
06118 Halle (Saale) 
 
Tel.: 0345 514 2278 
Fax: 0345 514 2512 
E-Mail: dietmar.freihube@lvwa.sachsen-anhalt.de 
 

Sachsen-Anhalt. 
#moderndenken 
 



Salzlandkreis
Der Landrat

) Bitte bei Schriflyerkehr unbedingt die Organisationseinheit in der Anschrift angeben!
Salzlandkreis 06400 Bernburg (Saale)

Stadt Barby
Marktplatz'14
39249 Barby

lhrZeichen:
lhre Nachrft:lrtvorn:

UnserZechen:
Unsere Nachrichtvom:

n.u.n24
61.7201n2 Fö"n 3Ärd VEU-24

Name:
Organisationsein heit:

Ort:

Sfaße,Zimmer:
Telefor/Fax:

E-Mail:

Frau Lernke
41 FD Kreis- und Wirbchaftsent-
wicklung und Tourismus
Aschersleben
Ermslebener Ste(k 77, Z| 313
03471 6&t-1B811W2828
mlemke@kreis-slk.de

Datum: y'4 .os.zoz+

Bauleitplanung der Stadt Barby
3. Anderung des Teilflächennutzungsplanes Pömmelte
(im Bereich des Bebauungsplans Nr.01/2021 ,,Klimapark Pömmelte")
Hier: Beteiligung der Behörden gemäß g 4 Abs. 1 BauGBl

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Salzlandkreis hat die Planunterlage dankend erhalten und gibt als Träger öffentlicher Belange
nachfolgende gebündelte Stellungnahme ab:

Die u ntere Landesentwickl u ngsbehörde äu ßert:

1. Ziele der Raumordnung

Diesbezüglich wird auf die vorliegende landesplanerische Stellungnahme vom 26.02.2024 der obers-
ten Landesentwicklungsbehörde2 sowie auf die mitgeteilte Stellungnahme vom 29.02.2024 der Re-
gionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg verwiesen.

2. Planungsgrundsätze, Planungsgebot

Gemäß $ 1 Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Erforderlichkeit ergibt sich regel-
mäßig aus den Entwicklungsvorstellungen der Gemeinden. Sie kann sich darüber hinaus auch aus
städtebaulichen Konzepten, einem städtebaulichen Rahmenplan, etc. ergeben.

Planungsanlass ist das konkrete Vorhaben eines lnvestors, westlich der bebauten Ortslage von
Pömmelte, nördlich der L 51 zwischen Barby und Schönebeck (Elbe) eine Freiflächen-
Photovoltaikanlage zu errichtet und zu betreiben. Bei dem Plangebiet handelt es sich um den

I Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023I Nr. 394) geändert worden ist

2 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, Referat 24

Tel.: +49 3471 684-0 Fil: +49 3471 684-561010 Btte Durchwahl benuEen! E-Mail: poststelle@kreis-slk.de E-Mails nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur
Allgemeine Sprechzeiten: Mo, Fr 09:00 - 1 2:00 Uhr - Nur mit vorab vereinbartem Termin.

Di 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 Uhr; Do 09:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr - OhneTerminvereinbarung.
Mittwoch geschlossen; Landrat: Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

Postanschrift (Briefe): 06400 Bernburg (Saale) Paketanschrift: Karlsplatz 37, 06406 Bernburg (Saale); Homepage: lM.salzlandkreis.de
Bankverbindung: Salzlandsparkasse IBAN: DE89 8005 5500 0220 0000 69 BIC: NOLADE2ISES

Datenschutzerklärung: https://ww.salzlandkreis.de/system/datenschutzerklaerung
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Standort einer ehemaligen Schweinemastanlage, die in den 1990er Jahren aufgegeben wurde.
Anfang der 201Oer Jahre wurden dann die Bestandsgebäude abgerissen, so dass heute nur noch
Teile der Fundamente, ansonsten eine ebene Ruderalfläche vor Ort erkennbar sind. Derzeit liegt
die Fläche brach. Der Geltungsbereich des Planentwurfs hat eine Größe von etwa 4,61 ha.

Durch die Stadt Barby wurde ein gesamträumliches Konzept zur Nutzung erneuerbarer Energien
in der Stadt Barby als informelle Planung erarbeitet und am 24.09.2020 beschlossen. lm Ergebnis
dieses Konzeptes wurden insgesamt fünf Standorte als Entwicklungsflächen für Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen (PVFA) im Gebiet der Stadt Barby als geeignet erachtet. Der Geltungsbereich des
hier vorliegenden Planungsentwurfes ist ein Standort davon. Ergänzend dazu wird die Erforderlich-
keit zu dieser Planung im Sinne des $ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB begrÜndet.

Die Stadt Barby verfügt noch nicht über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) für
das gesamte Gemeindegebiet. Der Aufstellungsbeschluss für die Neuaufstellung des FNP der
Stadt Barby wurde im Jahr 2018 gefasst. Der Vorentwurf des FNP wurde mit Beschluss des Stadt-
rates der Stadt Barby (Elbe) vom 24.09.2020 beschlossen. Der Entwurf des FNP wurde mit Be-
schluss vom 24.11.2022 gebilligt und zur Beteiligung der Öffentlichkeit bestimmt. lm Entwurf des
FNP (Stand Oktober 2022) ist das Plangebiet des Bebauungsplanes als zu entwickelnde Sonder-
baufläche (Entwicklungsfläche) mit der Zweckbestimmung ,,Solar" (Photovoltaik- Freiflächenanla-
gen) dargestellt. Der Entwurf des FNP der Stadt Barby ist jedoch derzeit nicht rechtswirksam, da
ein FNP gem. S 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB erst mit der Bekanntmachung der Erteilung der Genehmi-
gung rechtswirksam wird. Es ist derzeit noch nicht absehbar, wann der gesamtgemeindliche FNP
der Stadt Barby Rechtswirksamkeit erlangen wird. Für den Geltungsbereich der o.g. Planung ist
gegenwärtig der Teilflächennutzungsplan (TFNP) der Gemeinde Pömmelte aus dem Jahr 1993
(reähtswirkiam.seit 14.01.1993), einschließlich der 1. und 2. Anderung des TFNP der Gemeinde
Pömmelte (1. Anderung rechtswirksam seit 18.07.2006 und 2. Anderung rechtswirksam seit
22.12.2019) rechtswirksam, denn gemäß S 204 Abs. 2 BaUGB gelten die wirksamen FNP der Ge-
meinden als TFNP fort, sofern Gemeinden in ihrem Gebiet oder Bestand geändert werden. Ent-
sprechend beruhen die städtebaulichen Entwicklungsvorstellungen der Stadt Barby für den Gel-
tungsbereich auf dem wirksamen TFNP der Gemeinde Pömmelte. Der rechtswirksame TFNP mit
seinen Anderungen weist den Geltungsbereich des Bebauungsplans als Gewerbegebiet gem. $ 5
Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 4 BauGB i.V.m. $ I BauNVO3 aus.

Aufgrund des im Verfahren befindlichen Bebauungsplans Nr. 01/2021 ,,Klimapark Pömmelte", wel-
che_r Festsetzungen enthält, die nicht den Darstellungen des wirksamen TFNP entsprechen, ist die
3. Anderung notwendig. Damit wird dem Entwicklungsgebot gemäß $ 8 Abs. 2 BauGB entspro-
chen. Die 3. Anderung des TFNP Pömmelte erfolgt parallel zur Aufstellung des o.g. Bebauungs-
plans (gem. $ 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB) und stellt den Bereich als sonstiges Sondergebiet gem. $ 11

Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,,Photovoltaikanlage" dar.

Eine städtebauliche Erforderlichkeit der hier vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung ist m.E.
entsprechend S 1 Abs. 3 BaUGB i.V.m. $ 1a Abs. 2 BauGB gegeben.

3 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), die zuletzt

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geändert worden ist
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3. Planunterlagen

3.1 Planzeichnung und Planzeichenerklärung

Die vorgelegte Planzeichnung entspricht grundsätzlich den Vorschriften der PlanZV+. Der gewählte
Maßstab entspricht dem des Urplanes und lässt eine gute Lesbarkeit zu.

Es wird empfohlen, für die Planzeichenerklärung die Rechtsgrundlage nach $ 2 Abs. 4 und 5, 2. Halb-
satz PlanZV h i nzuzuf üge n.

Hinsichtlich der Ausführungen unter PunktT .4 auf S. 24 der Begründung wird empfohlen, den Sach-
verhalt, dass das Plangebiet ,,... laut Karte des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasser-
wirtschaft (LHW) vollständig innerhalb des Risikogebietes für ein Hochwasser mit niedriger Wahr-
scheinlichkeit (200-jähriges Ereignis) außerhalb von Überschwemmungsgebieten ..." liegt, gem. g 5
Abs. 4a BauGB nachrichtlich zu übernehmen. Dies kann sowohl zeichnerisch als auch textlich erfol-
gen. Da das Plangebiet vollständig betroffen ist, wird empfohlen diese nachrichtliche Übernahme
vorzugsweise textlich zu formulieren und ggf. optional ergänzend zeichnerisch darzustellen.

3.2 Verfahrensvermerke

Es fehlen die Verfahrensvermerke. Diese sind auf dem Plan darzustellen. Für Unterschriften ist aus-
reichend Platz vorzuha lten.

3.3 Begründung

lnsgesamt stellt die vorliegende Begründung zur Anderung der TFNP Pömmelte die Ziele, Zwecke
und wesentlichen Auswirkungen der Planung übersichtlich und nachvollziehbar dar. Auch die we-
sentlichen Darstellungen der Anderungsplanung sind m.E. durchaus plausibel und überzeugend be-
gründet.

Darüber hinaus werden folgende redaktionelle Anmerkungen gegeben

S. 15, letzterAbsatz ,, ... wurde erneut Rücksprache mit dem M
(Salzlandkre,rs?) sowie dem Landesvenrualtungsamt ...."

,,Das (Der) Anderu ngsbereich erstreckt sich u nm ittel bar nörd I ich. . . "S. 17, unter Punkt 4.2
erster Absatz:

Die entsprechenden Absätze sollten überarbeitet werden.

Die in der Begründung auf Seite 34 ff. genannten Rechtsgrundlagen sind auf Aktualität zu prüfen

4. Weitere Hinweise

Aufgrund der unmittelbaren Nähe des Plangebietes zur Landesstraße L 51 wird empfohlen, die Lan-
desstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (Regionalbereich West, Rabahne 4 in 38820 Halberstadt)
zu beteiligen.

a Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. l99l I S. 58), die zuletztdurch Artikel 3 des Gesetzes vom
14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist
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Nordöstlich des Plangebietes tangiert der Bördehamster-Radweg als regionaler touristischer Rad-
weg den Geltungsbereich. Einschränkungen in der Nutzbarkeit des Radweges auf Grund von Bau-
maßnahmen sind mit dem Salzlandkreis, FD 41 Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus,
06400 Bernburg (Saale), vor dem Beginn der Baumaßnahmen abzustimmen.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass als ländlicher Weg der Wirtschaftsweg nordöstlich des
Plangebietes verläuft. Dieser Weg ist im ländlichen Wegekonzept Sachsen-Anhalt unter der Regist
riernummer 367019_013 eingetragen. Einschränkungen durch Baumaßnahmen sind mit dem Amt
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Mitte, Außenstelle Wanzleben (Börde), ab-
zustimmen.

Die untere Wasserbehörde stellt fest, dass die Aussagen unter Punkt 7.4 (Wasserrecht) der vorlie-
genden Begründung weiterhin Gültigkeit haben. Hinsichtlich des Grundwasserschutzes wird ausge-
führt, dass die möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser im Umweltbericht dargelegt wur-
den. Der beabsichtigten Nutzung der Flächen mit Photovoltaikanlagen steht grundsätzlich aus Sicht
des Grundwasserschutzes nichts entgegen, wenn bei der weiteren Planung die Sorgfaltspflichten
des $ 5 WHGs beachtet werden.

Aus Sicht der unteren Bodenschutzbehörde bestehen keine Einwände gegen den Vorentwurf der
TFNP-Anderung.

Es wird darauf hingewiesen, dass für das Plangebiet keine Eintragungen im Altlastenkataster des
Salzlandkreises entsprechend $ 2 Abs. 3 bis 6 BBodSchGo vorhanden sind. Auf dem Gelände wurde
bis in die 1990igerJahre eine Schweinmastanlage betrieben, deren Bestandsgebäude Anfang der
2}10er oberflächig abgerissen wurden. Aufgrund der noch im Boden befindlichen Teilfundamente ist
das gesamte Gelände in seiner Bodenstruktur gestört. Die Böden im Geltungsbereich sind dadurch
vollständig anthropogen überprägt und als landwirtschaftliche Produktionsfläche nicht nutzbar. Das
Vorhaben und somit die Wiedernutzbarmachung von anthropogen, vorbelasteten Böden entspricht
dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gemäß $ 7 BBodSchG in Verbin-
dung mit $ 1 BodSchAG LSA?.

lm Übrigen wird darauf hingewiesen, dass entgegen der Angaben im Umweltbericht (Kap. 5 Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen) hinsichtlich des Umganges mit Boden Folgendes zu beach-
ten ist:

1. Bei der Verwendung sowie dem Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe in technischen Bau-
werken ist die ErsatzbaustoffVs zu beachten.

2. Hinsichtlich des Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden außerhalb von
technischen Bauwerken sind die Anforderungen der $$ 6 - 8 BBodSchVg zu beachten.

3. Zur Herstellung der durchwurzelbaren Bodenschicht ist ausschließlich Boden gemäß den An-
forderungen nach SS 6 und 7 BBodSchV zu verwenden. Der Boden hat die Vorsorgewerte
nach Anlage 1 Tab. 1 und 2 BBodSchV bzw. BM / BG der Klasse 0 ErsatzbaustoffV einzu-
halten.

5 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzesvom22. Dezember

2023 (BGBI. 2023I Nr. 409) geändert worden ist
6Bundes-BodenschutzgesetzvomlT.März 1998(BGBI. IS.502), daszuletztdurchArtikelTdesGesetzesvom25.Feb-

ruar 2021(BGBI. I S. 306) geändert worden ist
7 Bodenschutz-Ausflihrungsgesetz Sachsen-Anhalt vom 2. April 2002 (GVBI. LSA S. 214), zuletzt geändert durch ArJ. 3

des Gesetzes vom 5. Dezember 2019 (GVBI. LSA S. 946)
8 Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatz-

baustoffverordnung) vom 9. Juli202l (BGBI. I S. 2598), zvletzt geändert durch Artikel I der Verordnung vom 13. Juli
2023 (BGBI. 2023 t Nr. 186)

e Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBI. I S. 2598, 27 I 6)



-5-

Die untere Bauaufsichtsbehörde teilt mit, dass aus bauordnungsrechtlicher Sicht grundsätzlich
keine Bedenken gegen den Bebauungsplan bestehen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen
der vorbereitenden sowie verbindlichen Bauleitplanung dem Hochwasserschutz (Pkt. 7.4.) so Rech-
nung zu tragen ist, dass mit Bauantragstellung die Genehmigungsfähigkeit der Anlagen gegeben ist
bzw. nicht in Frage gestellt werden muss. Dies gilt ebenso für weitere entgegenstehende öffentliche
Belange, die in den Bauleitplanverfahren einer,,nachvollziehenden Abwägung" bedürfen, um diesen
Prozess nicht ins Baugenehmigungsverfahren zu verlagern.

Der Fachdienst Gesundheit stimmt den zur Verfügung gestellten Unterlagen nach Gesundheitsver-
träglichkeitsprüfung gemäß dem $ 6 GDG LSA10 zu. Bei entsprechender Einhaltung der in den vor-
gelegten Unterlagen angegebenen Verfahrensweise ergeben sich seitens des Fachdienstes Ge-
sundheit zum derzeitigen Kenntnisstand keine weiteren Hinweise.

Der Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises (1ff8) führt aus, dass Bezug nehmend auf die
Angaben in der Begründung auf S. 31 (unter Punkt 8.6 Abfallbeseitigung) eine ,,Entsorgung wäh-
rend der Betriebsphase ... für das Plangebiet nicht erforderlich" ist. Hinsichtlich der Entsorgung der
anfallenden Abfälle während der Bauphase, ist die jeweils gültige Abfallentsorgungssatzung des
Salzlandkreises zu beachten.

Die Prüfung auf Kampfmittelverdachtsflächen im Geltungsbereich der o.g. Planung hat ergeben,
dass sich im Plangebiet entsprechend der mir zur Verfügung stehenden Kampfmittelbelastungskarte
(Stand 2022) keine kampfmittelbelasteten Flächen befinden. Vorsorglich wird darauf hingewiesen,
dass die beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen-Anhalt vorliegenden Erkenntnisse einer stän-
digen Aktualisierung unterliegen und die Beurteilung von Flächen dadurch bei künftigen Anfragen
ggf. von den bislang getroffenen Einschätzungen abweichen kann.

Kampfmittel jeglicher Art können niemals ganz ausgeschlossen werden. Sollten bei der Durchfüh-
rung von erdeingreifenden Maßnahmen Kampfmittel bzw. kampfmittelverdächtige Gegenstände oder
Munition aufgefunden werden, so sind unverzüglich die Bauarbeiten einzustellen, ist die Baustelle
vor dem Betreten unbefugter Personen zu sichern, die Baustelle in einem angemessenen Abstand
zu verlassen, die nächste Polizeidienststelle, der Salzlandkreis oder der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst zu informieren. Das Berühren von Kampfmitteln ist verboten.

Die untere Naturschutzbehörde, die untere lmmissionsschutzbehörde sowie der Fachdienst
Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst äußern keine weiteren Hinweise.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Wechsel er
Fachd

r0 Gesundheitsdienstgeset z vom 2l . November 1 997 (GVBI. LSA S. 1023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 8. März202l (GVBI. LSA S. 94)
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Manuela Köhler

Von: Info Büro <info@buero-raumplanung.de>
Gesendet: Mittwoch, 31. Januar 2024 14:26
An: Manuela Köhler
Betreff: WG: 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes Pömmelte der Stadt 

Barby

 

 

Von: Rüdiger, Birthe [mailto:BRuediger@lda.stk.sachsen-anhalt.de]  
Gesendet: Dienstag, 30. Januar 2024 15:29 
An: info@buero-raumplanung.de 
Betreff: AW: 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes Pömmelte der Stadt Barby 
 

Hier: Stellungnahme der Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege des LDA 

AZ HP/MK, Ihr Schreiben vom 30.01.2024 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege werden von den Planungen zur Err. einer PV-Anlage auf den 

Flst. 1008, 1009, 1011, 1014, 390/46  der Flur 3, Gem. Pömmelte, nicht berührt (Gelände der eh. 

Schweinemastanlage). 

Von einer erheblichen Beeinträchtigung des am westl. Ortsrand von Pömmelte, auf dem Grundstück 

Schönebecker Straße 12 (Flur 3, Flst.67/5) gelegenen Kulturdenkmals „Bockwindmühle“ durch die PV-

Anlage ist nicht auszugehen. 

 

 

Bitte berücksichtigen Sie auch die Stellungnahme der Abt. Archäologie, die Ihnen gesondert zugeht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Birthe Rüdiger 

Gebietsreferentin 

Bau- und Kunstdenkmalpflege 
 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
- Landesmuseum für Vorgeschichte - 
Richard-Wagner-Straße 9 
06114 Halle (Saale) 

 
Tel.:        +49-(0)345-2939746 
Fax :       +49-(0)345-2939735 
E-Mail:    BRuediger@lda.stk.sachsen-anhalt.de 

Dienstsitz 
Große Märkerstraße 21/22 
06108 Halle (Saale) 
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http://www.lda-lsa.de 

 
 

Von: Manuela Köhler <manuela.koehler@buero-raumplanung.de>  

Gesendet: Dienstag, 30. Januar 2024 10:39 

An: Poststelle LDA <poststelle@lda.stk.sachsen-anhalt.de> 
Betreff: [EXTERN] 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes Pömmelte der Stadt Barby 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o.g. Verfahren schreiben wir Sie als zuständigen TöB an und bitten um Stellungnahme gemäß 
anliegendem Anschreiben.  
Bitte verwenden Sie für Ihre Antwort ausschließlich die Adresse info@buero-raumplanung.de. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Manuela Köhler 
 

______________________________________ 

 

 
 
Bärteichpromenade 31 - 06366 Köthen (Anhalt) 
 
Tel.:      03496 - 40 37 -0 
Fax:      03496 - 40 37 20 
 

eMail:  info@buero-raumplanung.de 

             

 



 

   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bauleitplanung der Stadt Barby OT Pömmelte 

3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes 

hier: Beteiligung der TÖB gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu den auf der Homepage der Stadt Barby https://www.stadt-barby.de/ einge-

sehenen Unterlagen 

 Vorentwurf zur 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der Stadt 

Barby OT Pömmelte (Stand: 28.11.2023) 

erhalten Sie von Seiten der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) 

folgende Stellungnahme: 

1. Zuständig für die klassifizierten Straßen in der Baulast des Bundes 

(Bundesstraßen) und des Landes (Landesstraßen) ist im Salzlandkreis 

der Regionalbereich West (RB West) der LSBB. 

2. Durch den Plangeltungsbereich der o. g. Planung werden die Belange 

des RB West der LSBB bezüglich der L 51 berührt. 

3. Der durch die o. g. Bauleitplanung betroffene Abschnitt der L 51 befindet 

sich aus straßenrechtlicher Sicht außerhalb des für die OD Barby OT 

Pömmelte festgelegten Erschließungsbereiches (von Netzkoten 

4037 010, Station ca. 0.631 bis 0.995). 

4. Planungsanlass der 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes Pöm-

melte ist das Bauvorhaben der Solarpark Pömmelte GmbH, Am Wald 1 

in 39649 Gardelegen, OT Peckfitz, westlich der bebauten Ortslage von 

Pömmelte, nördlich der L 51 zwischen Barby und Schönebeck (Elbe) 

eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichteten und zu betrieben. 

Landesstraßenbaubehörde 
Regionalbereich West 

Landesstraßenbaubehörde - Regionalbereich West 

Rabahne 4, 38820 Halberstadt 

Halberstadt, 01.03.2024 
 
 
Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom: 

Büro für Raumplanung 

Frau Köhler vom 30.01.2024 

 

Mein Zeichen/Meine Nachricht: 

W/2111-21101 

 

Bearbeitet von: 

Frau Heller 

Heike.Heller@lsbb.sachsen-an-

halt.de 

 

Hausruf: - 

Tel.: +49 3941 661-2139 

Fax: +49 3941 661-2100 

 

Landesstraßenbaubehörde 

Regionalbereich West 

Rabahne 4 

38820 Halberstadt 

 

E-Mail - Adresse 

poststellewest@lsbb.sachsen-

anhalt.de 

 

Hinweise zum Datenschutz unter 

https://lsbb.sachsen-an-

halt.de/ueber-uns/datenschutzer-

klaerung 

 

Landeshauptkasse 

Sachsen-Anhalt 

Deutsche Bundesbank 

Filiale Magdeburg 
IBAN: DE21810000000081001500 

BIC:    MARKDEF1810 

 

Büro für Raumplanung 
Dipl.-Ing. Heinrich Perk 
Bärteichpromenade 31 
06366 Köthen (Anhalt) 
 
E-Mail: info@buero-raumplanung.de 
 
 

mailto:info@buero-raumplanung.de
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Der Änderungsbereich weist eine Größe von ca. 4,61 ha (46.099 m²) auf und beinhaltet die 

Flurstücke 1008, 1009, 1011, 1014, 390/46 der Flur 3 der Gemarkung Pömmelte. 

Gegen die Nutzungsartenänderung, von einem Gewerbegebiet in ein sonstiges Sonderge-

biet „Photovoltaikanlage“, bestehen dem Grunde nach keine Bedenken. 

5. Grundsätzlich ist bei der Entwicklung / planungsrechtlichen Absicherung des o. g. Sonder-

gebietes das Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 

(GVBl. LSA 1993, S. 334, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. März 2023 

(GVBl. LSA S. 178), zu beachten. 

§ 24 Abs. 1 StrG LSA  

Längs der Landesstraßen dürfen nicht errichtet werden 

1.         Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m bei Landesstraßen, gemes-

sen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn (Anbauverbotszone). 

Für die Landesstraße L 51 sind die anbaurechtlichen Vorschriften für die Anbauverbotszone 

bis zu 20 m dem Grunde nach einzuhalten. Dies gilt für alle mit dem „Klimapark Pömmelte“ 

im Zusammenhang stehenden Anlagen, z. B. massive Einzäunung, Verkehrsflächen, Grün-

pflanzung, etc. 

In der Stellungnahme der LSBB zum Bebauungsplan Nr. 1/2021 Sondergebiet Erneuerbare 

Energien „Klimapark Pömmelte“ vom 27.01.2023 wurde eine Ausnahme vom Bauverbot 

nach zugelassen (§ 9 Abs. 9 StrG LSA). 

 

Begründung: 

Die Baugrenze wurde im Rechtsplan neu mit 15.50 m von der Plangebietsgrenze nach innen 

festgesetzt.  

Nach eingehender Prüfung der konkreten örtlichen Situation ist zur Sicherung der verkehrli-

chen Belange hier ein Abstand von mindestens 14,00 m vom Rand der befestigten Fahrbahn 

einzuhalten. Mit diesem Maß können neben den erforderlichen Querschnittsbreiten bei et-

waigen Ausbauabsichten auch die kritischen Abstände für Verkehrshindernisse nach den 

RPS (Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen) eingehalten werden. 

Da das Grundstück der Landesstraße neben der Fahrbahn hier noch eine Breite von ca. 4 m 

aufweist, kann die Anbauverbotszone im Bereich des Bebauungsplanes daher auf eine 

Breite von 15.50 m neben dem Straßengrundstück beschränkt werden. Dieser Bereich ist 

komplett von baulichen Anlagen, Aufschüttungen, Abgrabungen freizuhalten. Da auch 

Bäume bereits ab einem Stammumfang von 25 cm als Einzelhindernisse im Sinne der RPS 

bewertet werden, sollte auch ein Streifen von mindestens 5 m parallel zum Straßengrund-

stück von Bepflanzung freigehalten werden. 



Seite 3/3 

 

 
In der Begründung (Pkt. 6 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen) ist die neue Bau-

grenze von 15.50 m von der Plangebietsgrenze nach innen festgesetzt, statt 8,00 m, aufzu-

nehmen.  

 

§ 24 Abs. 2 StrG LSA 

Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Ge-

nehmigungen der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde, wenn 

1.         bauliche Anlagen längs der Landesstraße in einer Entfernung bis zu 40 m, gemes-

sen vom äußeren Rand der Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt 

werden sollen (Anbaubeschränkungszone). 

Gegen die Errichtung der Photovoltaikanlage sowie dessen Nebenanlagen in der Baube-

schränkungszone (20 bis 40 Meter zur befestigten Fahrbahnkante) bestehen seitens der  

LSBB keine Bedenken.  

Eine Zuwegung zur geplanten Anlage ist mittelbar über den vorhandenen Feldweg im Flur-

stück 390/46 vorgesehen. 

6. Für die Solar- bzw. Photovoltaikflächen ist ein Winkel zu wählen, der den Verkehr auf der 

L 51 nicht blendet.  

7. Falls Leitungen für die Anlagen die L 51 queren oder diese längs an ihr verlegt werden sol-

len, ist ein gesonderter Antrag bei der Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich West, 

einzureichen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

gez. Heller 

 

 

/ RB West:  FG 211 
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Manuela Köhler

Von: Kloß, Christin <Christin.Kloss@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de>
Gesendet: Donnerstag, 8. Februar 2024 08:26
An: info@buero-raumplanung.de
Betreff: 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes Pömmelte der Stadt Barby

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen den am 30.01.2024 eingereichten Teil-Flächennutzungsplans Pömmelte bestehen, seitens LHW, FB SBK, keine 

Einwände. 

 
Wie in den Planungsunterlagen richtig ausgeführt wurde, ist das Vorhabengebiet als Hochwasserrisikogebiet, jedoch 

nicht als „festgesetztes Überschwemmungsgebiet“ ausgewiesen. 

Hochwasserrisiken ergeben sich durch die Lage im Einflussbereich der Elbe, der Saale als auch dem Barbyer 

Landgraben. In welcher Intensität sich mögliche Hochwasserereignisse auf den Planungsraum auswirken mögen, ist 

von den konkreten Umständen der Hochwasserentstehung abhängig. 

Bei Hochwasser ist jedoch von flurnahen Grundwasserverhältnissen bis hin zur Blänkenbildung auszugehen. Auf 

Grundlage der mir vorliegenden Hochwasserrisikomanagementkarten ist im Versagensfall der Deichanlagen mit 

Wasserständen zu rechnen, die bis zu 2 m über der bestehenden Geländeoberkante liegen können. 

 

Ich empfehle diese Randbedingungen entsprechend zu berücksichtigen und zu beauflagen, dass die Solarpaneele 
oberhalb dieses Wasserstandes, zzgl. eines Freibords von min. 0,5 m, zu montieren sind. Ebenso empfehle ich die 

Elektrotechnik auf einem Höhenniveau zu installieren, welches keine nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang 

mit dem bestehenden Hochwasserrisiko erwarten lässt. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
--  
Christin Kloß 

Flussbereichsingenieurin Schönebeck 
 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt 
Amtsbreite 1 
39218 Schönebeck 
 
Tel.: +49 3928 7063 20 
Mobil: +49 172 3895270 
Fax: +49 3928 706399 
E-Mail: Christin.Kloss@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de 
 
Internet: https://lhw.sachsen-anhalt.de/ 
 

Sachsen-Anhalt 

#moderndenken 
 

Wichtiger Hinweis: 

Über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihren hierzu  
bestehenden Rechten erhalten Sie Informationen unter: https://lhw.sachsen-anhalt.de/datenschutzerklaerung 

 




